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Fachspezifischer Anhang 
zur SPoL (Teil III): Studien-
fach 
Englisch im Studiengang 
L1 
 
1. Spezifische Zielsetzungen 

des Studienfachs 
 
1.1 Allgemeine Ziele 

 
Das Studium legt die fachwis-
senschaftlichen und fachdidak-
tischen Grundlagen für das an-
gestrebte Lehramt an Grund-
schulen im Fach Englisch. 
 
Das Studienfach Englisch be-
fasst sich mit der englischen 
Sprache sowie der englischen 
und amerikanischen Literatur, 
Kultur, Gesellschaft und Ge-
schichte. Weitere Länder, in 
denen eine englischsprachige 
Literatur entstanden ist, sind 
hierbei inbegriffen. 
 
Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt auf Fragen der Vermitt-
lung dieser Inhalte an Studie-
rende auf der Grundlage von 
Einsichten aus der Didaktik 
der englischen Sprache und Li-
teratur sowie der Sprachlehr-
forschung. 

 
1.2 Fachwissenschaftlich 

orientierte Ziele 
 

Das Studium vermittelt fach-
spezifisches Wissen über Er-
scheinungsformen und Ent-
wicklungen der Literatur, Kul-
tur, Gesellschaft und Sprache 
in Großbritannien, den USA 
sowie anderen englischspra-
chigen Ländern. Es richtet sich 
besonders auf Erkenntnis, Be-
schreibung und Erklärung der 

vielfältigen Sinnbildungs- und 
Kommunikationsprozesse, Dis-
kurse und Codes, die diese 
Kulturen und Gesellschaften 
strukturieren. Untersucht wer-
den die verschiedenen kultu-
rellen Produktionen, Texte 
und Medien, in denen sich 
diese Prozesse vollziehen und 
darstellen, die gesellschaft-
lichen Gruppen und Institu-
tionen, die daran beteiligt sind, 
sowie die inter- und transkul-
turellen Dimensionen der eng-
lischen Sprache sowie der eng-
lischsprachigen Literaturen 
und Kulturen in Geschichte 
und Gegenwart. Des Weiteren 
sollen Kenntnisse und Fähig-
keiten aus den Bereichen der 
(Angewandten) Linguistik und 
der Sprachlehrforschung ver-
mittelt werden. 

Das Studium des Faches Eng-
lisch vermittelt die in der Ver-
ordnung zur Umsetzung des 
HessischenLehrerbildungsge-
setzes (HLbG-UVO) aufgeführ-
ten fachwissenschaftlichen 
Kompetenzen. Allgemeine 
Kompetenzen, die im Studium 
darüber hinaus eingeübt und 
ausgebildet werden, sind: 
Techniken des wissenschaft-
lichen Arbeitens und Verhal-
tens; mündliche und schrift-
liche Darstellung von Sachver-
halten; Informationsbeschaf-
fung und Recherchieren; Ab-
straktionsfähigkeit; Aus-
drucksvermögen, Argumenta-
tions- und Diskussionsfähig-
keit. 

Darüber hinaus soll die 
sprachpraktische und kommu-
nikative Handlungskompetenz 
der zukünftigen Lehrerinnen 
und Lehrer geschult werden. 

Das Institut für England- und 
Amerikastudien (IEAS) bietet 

dazu Lehrveranstaltungen in 
folgenden Bereichen an: 

 Englische Literatur und 
Literaturwissenschaft 

 
 Englische Kultur-, Ideen- 

und Sozialgeschichte 
 

 Neue englischsprachige Li-
teraturen und Kulturen 

 
 Englische Sprachwissen-

schaft 
 

 Amerikanische Literatur 
und Literaturwissenschaft 

 
 Amerikanische Kultur  

und Kulturwissenschaft 
 

 Amerikanische Geschichte 
und Gesellschaft 

 
 Sprachlehrforschung 

 
 Fremdsprachliche Kom-

munikation/Sprachpraxis 
 
1.3 Fachdidaktische Ziele 
 

Die Studierenden lernen, die 
erworbenen fachwissenschaft-
lichen und sprachlichen Kom-
petenzen im Hinblick auf das 
Tätigkeitsfeld Schule zu reflek-
tieren. Dazu werden sie mit 
Grundgedanken der Sprach-
lehrforschung und der Fremd-
sprachendidaktik vertraut ge-
macht. Sie lernen Gesetz-
mäßigkeiten der beim Fremd-
sprachenerwerb ablaufenden 
Prozesse, die sie beeinflussen-
den Faktoren sowie Möglich-
keiten der Steuerung solcher 
Prozesse und Einflussfaktoren 
durch Unterricht kennen. Sie 
beschäftigen sich ferner mit 
Inhalten, Vermittlungsmetho-
den und Zielen des Englisch-
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unterrichts. Darüber hinaus 
werden erste unterrichtsprak-
tische Erfahrungen vermittelt 
und auf der Grundlage fachdi-
daktischen Wissens reflektiert. 

Das Studium des Faches Eng-
lisch vermittelt die in § 1 der 
Verordnung zur Umsetzung 
des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (HLbG-UVO) 
aufgeführten fachdidaktischen 
Kompetenzen. 

Das IEAS bietet dazu Lehrver-
anstaltungen an im Bereich: 

 Sprachlehrforschung und 
Fremdsprachendidaktik 

 
2. Studienbeginn und  stu-

dien-gangsspezifische 
Fähigkeiten und Kennt-
nisse  
 

2.1 Das Lehramtsstudium im Stu-
dienfach Englisch (L1) kann 
im Winter- oder im Sommer-
semester aufgenommen wer-
den.  

 
2.2 Neben der Hochschulzugangs-

berechtigung ist bei der Be-
werbung für das Fach Eng-
lisch durch hinreichende Eng-
lischkenntnisse nachzuwei-
sen, dass der oder die ange-
hende Studierende in allge-
meinsprachlicher Hinsicht fä-
hig ist, das geplante Fachstu-
dium aufzunehmen. Sie oder 
er muss in der Lage sein, stu-
dienrelevante mündliche Äu-
ßerungen oder schriftliche 
Texte zu verstehen, auf sie 
angemessen zu reagieren so-
wie Texte zu bearbeiten und 
selbst zu verfassen. Das 
schließt insbesondere ein:  

 
(a) die Fähigkeit, in eng-

lischer Sprache dargestell-
te Sachverhalte, Ansich-
ten und Absichten zu ver-
stehen, sich mit ihnen 
auseinander zu setzen 
sowie eigene Argumente 
auf Englisch präzise und 
zielorientiert zu äußern; 

 
(b) eine für das wissenschaft-

liche Studium angemes-
sene Beherrschung von 
Wortschatz, Syntax, Text-
strukturen und Idiomatik 
des Englischen. 

 

Näheres hierüber ist der Prü-
fungsordnung zum Sprach-
nachweis Englisch zu ent-
nehmen: http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb10/ieas/ stu- 
dium-allgemein/documents/ 
prueford.pdf 
 

Bei einer Einstufung auf einem 
Niveau unterhalb B2 kann das 
Studium des Faches Englisch 
nicht aufgenommen werden.  

 
Näheres zu diesen Niveaus 
und zu den geforderten Noten 
bzw. Punktzahlen in den Tests 
sowie ein Vorschlag zur 
Selbsteinstufung und Empfeh-
lungen für Fälle, in denen die-
ses Niveau nicht erreicht ist, 
stehen auf der Website des In-
stituts für England- und Ame-
rikastudien (bzw. im UnivIS). 
Das Bestehen des Tests be-
gründet keinen Rechtsan-
spruch auf die Zulassung zum 
Studium des Faches Englisch 
an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt. 

 
2.3 Für diesen Studiengang wer-

den gute Kenntnisse in min-
destens einer weiteren Fremd-
sprache sowie eine sehr gute 
Ausdrucksfähigkeit im Deut-
schen empfohlen.  

 
3. Umfang des Studiums  
 

Es sind vier Pflichtmodule zu 
studieren. Innerhalb der 
Pflichtmodule gibt es zahlrei-
che thematische Wahlmög-
lichkeiten. Die Schulprakti-
schen Studien können wahl-
weise im Fach Englisch absol-
viert werden; sie werden dann 
als zusätzliche Studienleistung 
dem Umfang der Studien hin-
zugerechnet.  

 
4. Besondere Lehrveranstal-

tungsformen, Studienleis-
tungen und Prüfungsfor-
men 

 
4.1 Das IEAS kann Lehrveranstal-

tungen auch in Form von Tu-
torien sowie als e-learning
und blended learning organi-
sieren. In Tutorien werden vor 
allem praktische Fertigkeiten 
oder der Stoff von anderen 
Lehrveranstaltungen geübt.  

 

it 

4.2 Das IEAS stellt sicher, dass die 
Lehrveranstaltungen überwie-
gend in englischer Sprache ange-
boten werden. 

 
4.3 Besondere Prüfungsformen 

sind: 
 

 Die im Verlauf des Studi-
ums zu verfassende Haus-
arbe muss in englischer 
Sprache verfasst werden. 
Der Arbeitsaufwand für 
die Hausarbeit wird in Ar-
beitsstunden und CP be-
rechnet und zu den CP für 
die Vor- und Nachberei-
tung der Lehrveranstal-
tung hinzugezählt.  

 
 Kleinere Hausarbeit: Der 

Arbeitsaufwand für diese 
Prüfungsleistung geht in 
die CP für die Vor- und 
Nachbereitung der jewei-
ligen Lehrveranstaltung 
mit ein.  

 
 Die Beurteilung entspre-

chender Passagen im Stu-
dienportfolio.  
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5.  Modulbeschreibungen  
 
Code 10-IEAS-L1-E  
FD 1   

Grundlagen der Fremdsprachendidaktik Pflichtmodul 

Kreditpunkte 5 + 1 CP Fachdidaktik 
Inhalte:  
Das Modul gibt Einblicke in Ziele, Inhalte und Methoden des Englischunterrichts in ihrem fachlichen und gesell-
schaftlichen Kontext. Dazu gehört auch ein grundlegendes Verständnis von interkulturellem Lernen und der 
Funktion fiktionaler Texte im Unterricht. In dem Modul wird in Ansätzen aufgezeigt, wie Studierende in ihrem 
zukünftigen Berufsfeld lernerorientiert und zielgerichtet Englischstunden planen, durchführen und evaluieren 
können. Ferner wird ein Überblick über die historische Entwicklung der Fremdsprachendidaktik vermittelt.  
Kompetenzen:  
Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, historische und aktuelle fachdidaktische Theorien 
und Grundkonzepte des Fremdsprachenunterrichts sowie Ziele, Inhalte und Methoden für den Fremdsprachen-
unterricht zu beschreiben, kritisch zu reflektieren und ansatzweise in die Planung von eigenem Unterricht einzu-
bringen.  
 
Teilnahmevoraussetzungen: keine  
Angebotsturnus: Das Modul kann im WS oder SoSe begonnen werden.  
Besondere Hinweise:  
Veranstaltung 2 sollte i.d.R. nach 1 besucht werden. In der Einführung in die Fremdsprachendidaktik wird ein 
Studienportfolio begonnen, das durch das ganze Studium weitergeführt wird und das vor allem im Praktikum 
eine wichtige Rolle spielt. 
 
Studiennachweise: Teilnahmenachweise in beiden Veranstaltungen.   
Verwendbarkeit in Studiengängen: Englisch L1  
Modulverantwortliche Stelle: Vgl. jeweils aktuelles Vorlesungsverzeichnis bzw. UnivIS 
 
Modulprüfung erfolgt durch die  Beurteilung des Studienportfolios (1 CP). 

Basisphase Aufbau- & Qualifizierungsphase  

Veranstaltungsform / SWS 

1 2 3 4 5 6 

1 Einführung in die Fremdsprachen-
didaktik  

P 2 3     

2 Geschichte und Theorie des Fremd-
sprachenunterrichts  

V 2  2     
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Code 10-IEAS-L1-E  
FD 2   

Fertigkeiten  Kompetenzen, Evaluation , Pflichtmodul 

Kreditpunkte  6 + 3 CP Fachdidaktik 
Inhalte:  
Das Modul befasst sich mit der Planung und Durchführung von fertigkeitsorientiertem Unterricht (in Kursen für 
angehende Grundschullehrende vor allem mit Hörverstehen und Sprechen, aber auch mit Fragen der Schriftlich-
keit) sowie mit der Vermittlung linguistischer Kompetenzen in den Bereichen Aussprache, Wortschatz, Struktu-
ren, Text und Diskurs. Dabei werden auch grundlegende Fragen des Umgangs mit traditionellen und Digitalen 
Medien behandelt. Ferner gibt das Modul Anregungen zur individuellen und grundschulgerechten Förderung, 
Differenzierung und Evaluation von Fremdsprachenlernprozessen.  
Kompetenzen:  
Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden aktuelle fachdidaktische Ansätze zur Entwicklung sprach-
licher Fertigkeiten (Hören und Sprechen, aber auch Lesen und Schreiben) und Kompetenzen verstehen und in 
eigene Unterrichtsvorhaben umsetzen. Sie können die Grundlagen der fach- und anforderungsgerechten Leis-
tungsbeurteilung reflektieren und bei eigenen Lernstandskontrollen nutzen. Weiterhin können sie fachspezifi-
sche Lernschwierigkeiten analysieren und Fördermöglichkeiten entwickeln. Die Studierenden können die Funk-
tion von Medien (auch Lehrwerken) sowie von Informations- und Kommunikationstechnologien in ihrem zu-
künftigen Berufsfeld einschätzen und herkömmliche wie Digitale Medien sinnvoll benutzen.   
 
Teilnahmevoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls FD 1.  
Angebotsturnus: Das Modul kann im WS oder im SoSe begonnen werden.  
Besondere Hinweise:  
Die Abfolge der einzelnen Veranstaltungen ist frei wählbar. Besucht werden müssen FD 2.1 und eine der beiden 
anderen Veranstaltungen im Modul. 
  
Studiennachweise: Teilnahmenachweise in beiden Veranstaltungen 
Verwendbarkeit in Studiengängen: Englisch L1  
Modulverantwortliche Stelle: Vgl. jeweils aktuelles Vorlesungsverzeichnis bzw. UnivIS 
 
Modulprüfung:   
Hausarbeit in einer der beiden besuchten Lehrveranstaltungen (3 CP) 

Basisphase Aufbau- & Qualifizierungsphase   

Veranstaltungsform / SWS 

1 2 3 4 5 6 

1  Methoden zur Entwicklung von  
    sprachlichen Fertigkeiten  

S 2    3  

2  Methoden zur Entwicklung von  
    sprachlichen Kompetenzen 

S 2     

3  Diagnose und Evaluation   S 2    

 
3 
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Code 10-IEAS-L1-E 
FW 1  

Grundlagen der Sprachwissenschaft und der 
Literaturwissenschaft 

Pflichtmodul 

Kreditpunkte  9 CP  
Inhalte:  
In diesem Modul werden Grundlagen des wissenschaftlichen Studiums der englischen Sprache vermittelt. Dabei 
liegt der Fokus auf den Bereichen Aussprache, Wortschatz, Strukturen, Text und Diskurs. Weiterhin werden 
Grundlagen des wissenschaftlichen Studiums der englischsprachigen Literatur vermittelt. Diese Grundlagen wer-
den in einer weiteren Lehrveranstaltung mit Themen aus der Angewandten Sprachwissenschaft bzw. aus der 
zeitgenössischen Literatur oder Kinder- und Jugendliteratur vertieft.  
Kompetenzen:  
Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden einfachere sprachwissenschaftliche und literaturwissen-
schaftliche Fragestellungen und Theorien hinsichtlich ihrer Relevanz für das spätere Berufsfeld einschätzen und 
sie als Basis der Planung und Durchführung eigenen Unterrichts nutzen.  
 
Teilnahmevoraussetzungen: keine  
Angebotsturnus:  Das Modul kann im WS oder im SoSe begonnen werden.   
Besondere Hinweise: Alle Veranstaltungen müssen besucht werden.  
 
Studiennachweise: Teilnahmenachweis in allen Veranstaltungen  
Verwendbarkeit in Studiengängen: Englisch L1 
Modulverantwortliche Stelle: Vgl. jeweils aktuelles Vorlesungsverzeichnis bzw. UnivIS 
 
Modulprüfung erfolgt kumulativ: In allen drei Veranstaltungen entweder kleinere Hausarbeit oder Klausur 
(90 Minuten).   

Basisphase Aufbau- & Qualifizierungsphase  

Veranstaltungsform / SWS 

1 2 3 4 5 6 

1 Einführung in die Sprachwissen-
schaft   

P 2 3    

2 Einführung in die Literaturwissen-
schaft 

P 
 

2 3    

3  Proseminar Sprache oder  
    Literatur  

P 2    3  
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Code 10-IEAS-L1-E   
S 1  

Fremdsprachliche Kommunikation Pflichtmodul 

Kreditpunkte  7+1 CP  
Inhalte:  
Das Modul dient der wissenschaftlich basierten Vertiefung der bis zum Studienbeginn erworbenen fremdsprachli-
chen Kenntnisse und Kompetenzen. Die hier angebotenen Lehrveranstaltungen geben den Studierenden einen 
Einblick in allgemeinsprachliche und fachsprachliche Kommunikation in einem akademischen Umfeld und die-
nen dem Ausbau der hierfür erforderlichen Fähigkeiten. Das Modul befasst sich auch mit Strategien zur Steue-
rung des Sprachlernens.  
Kompetenzen:  
Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die Hauptinhalte komplexer Texte zu verstehen; 
sie verstehen im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Die Studierenden können sich zu einem breiten 
Themenspektrum klar und detailliert äußern sowie Standpunkte zu aktuellen Fragen erläutern und Argumente 
und Gegenargumente sprachlich angemessen abwägen (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen, Niveau 
B2+). Sie können weiterhin ihren eigenen Sprachlernprozess analysieren und steuern und erwerben dadurch 
auch Diagnose- und Beratungskompetenzen für andere Lernende.  
 
Teilnahmevoraussetzungen: keine  
Angebotsturnus: Das Modul kann im WS oder im SoSe begonnen werden.  
Studiennachweise: Leistungsnachweise in drei von vier Veranstaltungen. S 1.1 und S.1.4 müssen absolviert 
werden. 
Verwendbarkeit in Studiengängen: Englisch L1 
Modulverantwortliche Stelle: Vgl. jeweils aktuelles Vorlesungsverzeichnis bzw. UnivIS 
 
Modulprüfung erfolgt durch eine 90minütige Klausur in S 1.4.  (1 CP) 

Basisphase Aufbau- & Qualifizierungsphase  

Veranstaltungsform / SWS 

1 2 3 4 5 6 

1 Basiskomponente: Integrated  
   Language Skills, Level I 

P 2 2     

2 Aufbaukomponente: Learning to  
   learn / E-Learning  

T 2   3 

3 Aufbaukomponente Writing –
Grammar – Translation  

    3 

4 Aufbaukomponente: Integrated 
   Language Skills, Level II  

P 2    2 

 
 
Code 10-IEAS-L1-E  PR   Fachpraktikum Englisch  Wahlpflichtmodul 

Kreditpunkte 14 CP  
Inhalte und Kompetenzen:  
Schulpraktische Studien dienen folgenden Zielen: 
 Erfahrung und Reflexion des Berufsfelds, 
 Verknüpfung von Studieninhalten und schulischer Praxis, 
 Erprobung des eigenen Unterrichtshandelns in exemplarischen Lehr-/Lernarrangements, 
 Analyse von Lernprozessen und Unterrichtsverläufen als forschendes Lernen. 

Schulpraktische Studien tragen dazu bei, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer zu wissenschaftlich begründetem, 
pädagogischem Handeln zu befähigen. Sie sind – als Bestandteil der universitären Lehre im Rahmen der Lehr-
amtsstudiengänge – gut vorbereitete Begegnungen mit dem Praxisfeld Schule, in denen eine wissenschaftliche 
Wahrnehmung schulischer Realitäten und die reflektierte Erfahrung dieser Realitäten stattfinden sollen. Es wer-
den die im HLbG geforderten Kompetenzen in der Praxis reflektiert und gefördert. 
Teilnahmevoraussetzungen: Das Modul ist ausschließlich für Lehramtsstudierende mit dem Studienfach Eng-
lisch zugänglich. Ein Teilnahmeschein aus der Einführungsveranstaltung ist Voraussetzung für das Schulprakti-
kum. Im Schulpraktikum stellt die Schule einen Leistungsnachweis aus, der Voraussetzung für die Zulassung 
zum Prüfungsverfahren (Praktikumsbericht) und zur Nachbereitungsveranstaltung ist.  
Studiennachweise:  Leistungsnachweise in PR 1 und PR 3, Teilnahmenachweis in PR 2.  
Angebotsturnus: Das Modul kann im WS oder im SoSe begonnen werden.  
Verwendbarkeit in Studiengängen: Englisch L1, L2, L5  

Basisphase Aufbau- & Qualifizierungsphase Modulabschlussprüfung: Praktikums-
bericht (2 CP)  

Veranstaltungsform / SWS 

1 2 3 4 5 6 

1  Vorbereitungsveranstaltung  S 2     3   
2  Schulpraktikum  0    6   
3  Nachbereitungsveranstaltung  S 2     3  



 
6.  Studienplan Englisch 

Lehramt an Grundschulen 
(L1)  

 
Der Studienverlaufsplan zeigt 
exemplarisch, wie man ein 
Studium des Faches "Englisch 

für das Lehramt an Grund-
schulen  (L1)" aufbauen kann 
bzw. aufbauen sollte. Im Alltag 
der Studienplanung wird er 
sich aber nicht immer in dieser 
Form umsetzen lassen; even-
tuell notwendige Änderungen 

in der Abfolge sollten in der 
Studienberatung besprochen 
werden, wenn die Modulbe-
schreibung sie nicht klar er-
möglicht. 

 
Semester  SWS CP Summe 

CP 
1 Einführung in die Fachdidaktik (FD 1.1)  

Fremdsprachliche Kommunikation (S 1.1)  
2 
2 

3 
3 

6 

2 Geschichte und Theorie des Fremdsprachenunterrichts (FD 1.2) 
Studienportfolio, Sprachenportfolio  

2 
- 

2 
1 

3 

3 Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 1.1) 
Einführung in die Literaturwissenschaft (FW 1.2) 

2 
2 

3 
3 

6 

4 Methoden: Fertigkeiten (FD 2.1) 
Fremdsprachliche Kommunikation (S 1.2)  

2 
2 

3 
2 

5 

5 Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft (FW 1.3) 
Methoden: Kompetenzen (FD 2.2) oder Evaluation (FD 2.3)  

2 
2 

3 
3 

6 

6 Hausarbeit aus 5. Semester  
Fremdsprachliche Kommunikation (S 1.3)  

- 
2 

3 
3 

6 

 Gesamt  20  32 

7. Sprachpraktische Kompe-
tenz 

 
Die sprachpraktische Kompe-
tenz gem. § 10 (5) HLbG gilt 
als nachgewiesen durch den 
Nachweis der Sprachkenntnis-
se gem. § 2.2 dieses Anhangs 
und durch das erfolgreiche Ab-
solvieren der Basiskomponen-
te S1.1 im Modul S1. 

 
8. Festlegung von Modulab-

schlussprüfungen, die in 
Erste Staatsprüfungen 
einzubringen sind  
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Die Studierenden bringen 2 
Module in die Gesamtnote der 
Ersten Staatsprüfung ein. Eins 
davon muss FW 1 sein, FD 1, 
FD 2  oder PR stehen zur 
Wahl.  

 
9. Regelungen zu weiteren 

Studien 
9.1 Ergänzungsprüfung 

Studien im Fach Englisch mit 
dem Ziel der Erweiterungsprü-
fung gem. § 33 HLbG umfas-
sen die in diesem fachspezifi-
schen Anhang festgelegten 
Module für ein reguläres Stu-
dium. 
  

9.2 Promotion  
Das Studium des Faches Eng-
lisch kann nach bestandener 

Erster Staatsprüfung im Fach-
bereich Neuere Philologien mit 
dem Ziel der Promotion fortge-
setzt werden; mögliche Promo-
tionsfächer sind dabei Anglistik 
oder Amerikanistik. Näheres 
regelt die Ordnung zur Erlan-
gung des Akademischen Gra-
des eines Doktors / einer Dok-
torin der Philosophie – Dr. 
phil. – an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main in der je-
weils gültigen Fassung.  

 
www.satzung.uni-frankfurt.de 
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